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Insgesamt 48 Mal wurden die Kameraden der Freiwilligen Feu-
erwehr Priestewitz im vergangenen Jahr zu Einsätzen gerufen.
Dazu kommt eine Vielzahl von freiwilligen Stunden, die für Aus-
und Fortbildung, Arbeitseinsätze und Dienste erbracht wurden.
Immer in weiser Vorausschau jederzeit einsatzbereit zu sein um
Sachgüter zu schützen und Leben zu retten. 
Viele vergessen dabei, dass diese Einsätze nicht immer positiv
verlaufen und die Kameraden die teilweise schrecklichen Bilder
im Kopf verarbeiten müssen. Immer wieder ereignen sich
schwere Unfälle und dabei leisten diese Freiwilligen Helfer kei-
ne einfache Arbeit. Menschliche Schicksale, Leid und Trauer be-
gleiten auch die Einsatzkräfte vor Ort, die die Situation unmit-
telbar erleben.
Sicherlich ist eine Anerkennung der Arbeit das größte Lob für
die Feuerwehrleute, worauf aber keiner von ihnen besteht.
Denn alle von ihnen leisten diese Arbeit aus Idealismus und
Überzeugung, anderen Menschen in Not Hilfe zu leisten.
Mit großer Verantwortung und enormen Einsatz schützen un-
sere Feuerwehrleute unsere Bürgerinnen und Bürger und ris-
kieren dabei ihre eigene Gesundheit und ihr Leben.
Die Feuerwehr steht der Bevölkerung im Falle der Bekämpfung
von Katastrophen, im Rahmen des Rettungsdienstes und bei
der Beseitigung von Umweltgefahren mit technischer Hilfe zur
Verfügung. Dabei machen sie diese Arbeit ohne Vergütung -
ehrenamtlich. 
Für dieses selbstlose und ehrenamtliche Engagement gebührt
den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr
von mir große Dankbarkeit und Anerkennung. Auch vom Ge-
meinderat Priestewitz einen ausdrücklichen Dank für diese so-
ziale Hingabe. 

Als Bürgermeisterin der Gemeinde Priestewitz erhoffe ich mir,
weiterhin gemeinnütziges Engagement aus tiefstem Herzen
und innerer Überzeugung wie es die Kameradinnen und Ka-
meraden der Freiwilligen Feuerwehr zeigen. Vielen Menschen
wird das erst bewusst, wenn Sie selbst Hilfe benötigen.
Die Ortswehren der Gemeinde Priestewitz verfügen über 136
aktive Mitglieder und 123 inaktive Mitglieder in der Alters- und
Ehrenabteilung. Wir brauchen mehr Bürgerinnen und Bürger,
die sich in den Freiwilligen Feuerwehren engagieren. Nur so
können wir flächendeckend Brandschutz gewährleisten.
Ich wünsche unseren Kameradinnen und Kameraden der Frei-
willigen Feuerwehr, dass sie stets gesund und wohlbehalten von
ihren Einsätzen zurückkehren mögen. Gut Schlauch!

Frentzen, Bürgermeisterin

Jahreshauptversammlung der OFw Lenz:

Ortswehrleiter Ulrich Kliem, Kameradin Brigitte Gottschalk, Ka-
meradin Hannelore Jenschke, Kameradin Ingrid Trepte, Kame-
radin  Alma Papke,  Bürgermeisterin Susann Frentzen, Ge-
meindewehrleiter Uwe Troschütz und Kamerad Bernd Fiedler.
( v.l.n.r.)

Wahl zum 2. stellv.
Wehrleiter der OFw Zottewitz

In der Jahreshauptversammlung und Wahlversammlung der
Freiwilligen Feuerwehr – Ortsfeuerwehr Zottewitz wurde am
10.1.2014 zum 2. stellvertretenden Wehrleiter der OFw Zot-
tewitz und zum Stützpunktleiter Blattersleben Kamerad Maik
Grauer (Mitte) gewählt.

Neuigkeiten von den Freiwilligen Feuerwehren
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PRIESTEWITZ 

Polizeisprechstunde

Im Monat April findet keine Sprechstunde des Bürger-
polizisten in der Gemeindeverwaltung Priestewitz statt.
Die nächste Bürgerpolizeisprechstunde findet am Diens-
tag, dem 27. Mai von 15 bis 17 Uhr in der Gemeinde-
verwaltung Priestewitz, Staudauer Straße 1, Versamm-
lungsraum 1. OG statt.

Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr
der Gemeinde Priestewitz 2014              

Ich freue mich, folgende neue Mitglieder in den Reihen der
Feuer  wehr begrüßen zu dürfen:

Kuhnke, Norman             OFw Kmehlen
Liebelt, Christoph            OFw Gävernitz

Befördert wurden im Jahr 2014 
folgende Kameraden:             

Troschütz, Uwe OFw Gävernitz zum Oberbrandmeister
Weber Tommy OFw Priestewitz zum Brandmeister
Winkler, Sebastian OFW Baßlitz zum Hauptlöschmeister
Muschter, Richard OFw Strießen zum Löschmeister
Eckert, Sascha OFw Strießen zum Hauptfeuerwehrmann
Schnee, Axel OFw Strießen zum Hauptfeuerwehrmann
Gerlach, Heiko OFw Priestewitz zum Hauptfeuerwehrmann
Stegmann, Robert OFw Gävernitz zum Feuerwehrmann

1. Der Abbruch der alten Schule in Lenz wurde durch das
Fachunternehmen Bothur GmbH & Co. KG am 12.3.2014
durchgeführt. Die Zuschlagserteilung erfolgte in der Gemeinde-
ratssitzung vom 19.2.2014 in Höhe von 40.353,39 Euro brutto
durch den Gemeinderat und ist anteilig gefördert.  Im Zuge der
Maßnahme erfolgte eine Standortveränderung der Sirene OT
Lenz von der alten Schule auf die Grundschule Lenz.

2. Winterschadensbeseitigung: Über die Verordnung des
Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Besei-
tigung von Schäden des Winters 2012/2013 an Straßen hat die
Gemeinde folgende zwei Instandsetzungsleistungen in Form ei-
ner Decklagenverstärkung für den Investitionsplan 2014 einge-
plant: Baselitz - An der Linde und Böhla Bahnhof - Am Sport-
platz. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 26.3.2014 die
Zuschlagserteilung vorgenommen. Durchführendes Unterneh-
men für beide Maßnahmen ist die Strabag Straßen- und Tief-
bau AG NL Meißen. Geplanter Baubeginn vorbehaltlich der Wit-
terung ist der 14.4.2014. 

Hinweis: Zu beiden Maßnahmen wird gemeinsam mit dem Pla-
nungsbüro Arnold Consult AG und der Bürgermeisterin ein kur-
zer Vororttermin mit den betroffenen Anwohnern stattfinden.
Jeweils am 2.4.2014, beginnend um 17.30 Uhr in Böhla Bahn-
hof und anschließend um 18 Uhr in Baselitz. Die Winterscha-
densbeseitigung ist ein Fördermaßnahme.

Frentzen, Bürgermeisterin

Verleihung des Ehrenkreuzes des Kreis-
feuerwehrverbands an Günther Koepp              

Ich gratuliere dem Kameraden Günther
Koepp nochmals auf diesem Wege zur
Verleihung des Ehrenkreuzes des Kreis-
feuerwehrverbands für sein langjähriges
Wirken in der Ortsfeuerwehr Strießen. 
Kamerad Günther Koepp trat bereits mit
16 Jahren in die Ortsfeuerwehr Strießen
ein. Er engagierte sich für die Arbeit in
der Feuerwehr und darüber hinaus. Seit
1976 war er Atemschutzgeräteträger

und nahm aktiv in den Jahren 1972 – 1992 an Wettkämpfen
wie Löschangriffen teil. Er trug dazu bei, über die ehemaligen
Kreisgrenzen hinaus, die Leistungsfähigkeit der Ortfeuerwehr
Strießen zu repräsentieren. Günther Koepp unterstützt heute
noch die Jugendfeuerwehr des Ortsverbandes.
Er begleitete und unterstützte den Um- und Ausbau des neu-
en Gerätehauses in Strießen von der Planung bis zur Übergabe.
Günther Koepp erhielt bereits in den vergangenen Jahren un-
ter anderem das Ehrenabzeichen für treue Dienste in Bronze
und Silber, das Bestenabzeichen und das Feuerwehrehrenzei-
chen in Silber.
In den Jahren 1994 bis 2002 übernahm er das Amt des stell-
vertretenden Wehrleiters und im Jahr 2003 für 10 Jahre bis
2013 das Amt des Ortswehrleiters der Feuerwehr Strießen.

Frentzen, Bürgermeisterin

Ehrung von Kameraden der Freiwilligen
Feuerwehren der Gemeinde Priestewitz 

von April 2013 bis März 2014

für 10, 25 bzw. 40 Jahre aktive Mitgliedschaft 
mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen am Band 

Naumann, Frank 10 Jahre OFw Zottewitz
Engelmann, Jens 10 Jahre OFw Zottewitz
Dietrich, Maik 10 Jahre OFw Zottewitz
Schneider, Peter 10 Jahre OFw Kmehlen
Leibold, Dirk 25 Jahre OFw Zottewitz
Höppchen, Torsten 25 Jahre OFw Zottewitz
Münch, Maik 25 Jahre OFw Kmehlen
Liebezeit, Holger 25 Jahre OFw Kmehlen
Trepte, Ingrid 25 Jahre OFw Lenz
Krämer, Bernd 40 Jahre OFw Lenz
Grübler, Wolfram 40 Jahre OFw Baßlitz
Konzalla, Dieter 40 Jahre OFw Baßlitz

für 40, 50, 60 bzw. 70 Jahre treue Dienste 
mit dem Ehrenkreuz des Landesfeuerwehrverbandes 

Kokisch, Rosmarie 40 Jahre OFw Baßlitz
Seifert, Sabine 40 Jahre OFw Baßlitz
Grübler, Werner 50 Jahre OFw Baßlitz
Gottschalk, Brigitte 50 Jahre OFw Lenz
Papke, Alma 50 Jahre OFw Lenz
Jenschke, Hannelore 50 Jahre OFw Lenz
Troschütz, Hedwig 50 Jahre OFw Gävernitz
Uebigau, Achim 60 Jahre OFw Baßlitz
Sachse, Werner 70 Jahre OFw Baßlitz

Ich gratuliere ebenfalls Kamerad Gerd Kokisch 
zum 35. Amtsjubiläum als Ortswehrleiter 

der Freiwilligen Feuerwehr Baßlitz. 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die Wahl am 25. Mai 2014 zum Europäischen Parlament 

und für die gleichzeitig stattfindenden Kommunalwahlen 
 

1. Das verbundene Wählerverzeichnis für die Europawahl und die Kommunalwahlen - die Wahlbezirke der 
 
 
 
Gemeinde Priestewitz 

 

wird in der Zeit vom 5. bis 9. Mai 2014 - während der allgemeinen Öffnungszeiten an Werktagen – 
 

Montag von 9.00 bis 12.00 und von ---------- bis ---------- Uhr 

Dienstag von 9.00 bis 12.00 und von 13.00 bis 18.00 Uhr 

Mittwoch von ---------- bis ---------- und von ---------- bis ---------- Uhr 

Donnerstag von 9.00 bis 12.00 und von 13.00 bis 16.00 Uhr 

Freitag von 9.00 bis 12.00 und von ---------- bis ---------- Uhr 
in der 
 

 
Gemeindeverwaltung Priestewitz, Staudaer Str. 1, 01561 Priestewitz, Zimmer 108 
 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.  
 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, 
aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht 
auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine 
Auskunftssperre eingetragen ist. Innerhalb der Frist zur Einsichtnahme ist die Einsichtnahme in das Wähler-
verzeichnis und das Anfertigen von Auszügen aus dem Wählerverzeichnis durch Wahlberechtigte zulässig, 
soweit dies im Zusammenhang mit der Prüfung des Wahlrechts einzelner bestimmter Personen steht. Die 
Auszüge dürfen nur für diesen Zweck verwendet und unbeteiligten Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 
 
x Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 

 

 

Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich, welches nur von einem Bediensteten der 
Gemeinde/Stadt bedient werden darf. 

 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen (getrennten) Wahlschein für die 
Europawahl und einen Wahlschein für die Kommunalwahl hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der unter 1. genannten 
 

Öffnungszeiten, spätestens am 9. Mai 2014 bis 12.00 Uhr, bei der 
 
 
Gemeindeverwaltung Priestewitz, Staudaer Str. 1, 01561 Priestewitz, Zimmer 108 
 
Einspruch einlegen bzw. Antrag auf Berichtigung stellen. Der Einspruch/Antrag kann schriftlich oder durch 
Erklärung zur Niederschrift eingelegt/gestellt werden. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, 
hat der Antragsteller die erforderlichen Beweismittel beizufügen. 
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3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 4. Mai 2014 eine 
verbundene Wahlbenachrichtigung für die Europawahl und die Kommunalwahlen. 
Die Benachrichtigungen enthalten auf der Rückseite einen Vordruck für einen gemeinsamen Antrag auf Erteilung 
eines Wahlscheins für die Europawahl und eines Wahlscheins für die Kommunalwahlen. 

  
 In der Wahlbenachrichtigung, sind der Wahlbezirk/Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die 
 Wahlberechtigten zu wählen haben. Barrierefrei zugängliche Wahlräume sind mit einem Rollstuhlpiktogramm 
 gekennzeichnet. Ein Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahlräume liegt während der allgemeinen 
 Öffnungszeiten bei der Gemeindebehörde  

 
Gemeindeverwaltung Priestewitz, Staudaer Str. 1, 01561 Priestewitz, Zimmer 108 
zur Einsichtnahme aus. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits Wahlschein/e 
und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
 
Die Kommunalwahlen und die Europawahlen finden gleichzeitig statt. Wahlberechtigte, die bei den Kommunal-
wahlen und bei der Europawahl durch Briefwahl wählen wollen, müssen jeweils gesonderte Wahlbriefe 
absenden 

 
4. Wer einen Wahlschein 
 
 -  zur Wahl des Europäischen Parlament hat, kann durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 

 des Landkreises 
 
Meißen 

 
 - zu den Kommunalwahlen hat, kann an den Wahlen durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des 

für ihn zuständigen Wahlgebiets in der Gemeinde Priestewitz 
 

 oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 
5. Auf Antrag erhalten Wahlscheine und Briefwahlunterlagen 
 

5.1 in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, 
 
5.2 nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, 
 

a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis bis zum 4. Mai 2014 oder die Einspruchsfrist bis zum 9. Mai 2014 versäumt haben, 

b) wenn das Recht auf Teilnahme an den Wahlen erst nach Ablauf der Antragsfrist oder der Einspruchsfrist 
entstanden ist, 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren/Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und die Fest-
stellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde/Stadt gelangt ist. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 23. Mai 2014, 
18:00 Uhr, bei der Gemeinde 
 
 
 
Gemeindeverwaltung Priestewitz, Staudaer Str. 1, 01561 Priestewitz, Zimmer 108 
 
mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telefax oder E-Mail 
gewahrt. Im Fall nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter 
nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr gestellt 
werden. Wahlberechtigte, die glaubhaft versichern, dass ihnen die beantragten Wahlscheine nicht zugegangen 
sind, können bis zum Tag vor der Wahl, 12:00 Uhr, neue Wahlscheine beantragen. 
 
Im Antrag sind Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 
anzugeben. Des Weiteren soll die laufende Nummer, unter der der Antragsteller im Wählerverzeichnis geführt 
wird, angegeben werden. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig. 
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Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nr. 5.2 Buchstaben a) 
bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung von Wahlscheinen noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, 
stellen. 
 
Wer den Antrag für einen Anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Behinderte Wahlberechtigte können sich der Hilfe einer anderen Person bedienen, die 
mindestens 16 Jahre alt sein muss. 
 

6. Mit dem weißen Wahlschein für die Europawahl erhalten die Wahlberechtigten 
 -  einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises für die Europawahl, 
 -  einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag für die Europawahl, 

-  einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefum-
schlag und 

-  ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Der Wahlberechtigte erhält für die Kommunalwahlen 

 - einen Wahlschein mit Angabe der Wahlen, für die der Wahlberechtigte wahlberechtigt ist, 
 - einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl zum Gemeinderat (wenn im Wahlschein angegeben), 
 - einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl zum Kreistag (wenn im Wahlschein angegeben), 
 - einen amtlichen gelben Stimmzettelumschlag, 
 - einen amtlichen orangenen Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Holt der Wahlberechtigte persönlich den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen ab, so kann er die Briefwahl an 
Ort und Stelle ausüben. Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur 
möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der 
Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die 
bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler die Wahlbriefe mit den Stimmzetteln und den Wahlscheinen getrennt für die 
Europawahl und die Kommunalwahlen so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass  

 
der Wahlbrief für die Europawahl dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr, und 

 
der Wahlbrief für die Kommunalwahlen dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr, eingeht. 

  
Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt.  

 
Nähere Hinweise zur Briefwahl sind den getrennten Merkblättern für die Briefwahl, die mit den Briefwahlunter-
lagen übersandt werden, zu entnehmen. 
 
Der rote Wahlbrief für die Europawahl wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert;  
 
der orangene Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland von                                                                                      

 
 

als Standardbrief ohne besondere Versendungsform unentgeltlich befördert. 
  
Die Wahlbriefe können auch bei den auf den Wahlbriefen angegebenen Stellen abgegeben werden. 
 

Ort, Datum 
 
 
 
Priestewitz, 14.03.2014 
 

 Unterschrift 
 
 
 
Frentzen 
Bürgermeisterin 
 

 
 
 

  der Deutschen Post AG 
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Zutreffendes bitte ankreuzen und / oder ausfüllen.X

Öffentliche Bekanntmachung

Gemeinde/Stadt

der zugelassenen Wahlvorschläge für die

am Sonntag, dem

Für die Wahl wurden folgende 

 Datum

Gemeinderatswahl/Stadtratswahl Kreistagswahl

Beruf oder Stand Geburts-
jahr

 Anschrift
(Hauptwohnung)

lfd. Nr. - Bewerber
(Familienname, Vorname)(Partei/Wählervereinigung

Kurzbezeichnung/Kennwort)

lfd. Nr. - Bezeichnung  
des Wahlvorschlags

Anzahl

Ort, Datum

weitere

        nur ein Wahlvorschlag          kein Wahlvorschlag        zugelassen wurde.
Weiterhin kann jede wählbare Person gewählt werden, da 

Unterschrift

 Wahlvorschläge folgen beigefügt.

Wahlvorschläge zugelassen:

Anzahl

Ortschaftsratswahl/en
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für das Wahlgebiet/Wahlkreis
 Wahlgebiet und Wahlkreis, wenn das Wahlgebiet in mehrere Wahlkreise unterteilt ist

Gemeindeverwaltung Priestewitz, Hauptamt 
Staudaer Str. 1, 01561 Priestewitz

Priestewitz

25.05.2014

4

1. Christlich  
    Demokratische Union 
    Deutschlands (CDU)

1. Löscher , Matthias Busunternehmer 1949 Gartengäßchen 2 
01561 Priestewitz

 2. Zscheile, Konrad Wassermeister 1964 Priestewitzer Str. 13 
01561 Priestewitz OT 
Stauda

 3. Täuber, Sven Installateur- und 
Heizungsbaumeister

1970 Nauleiser Str. 2 
01561 Priestewitz OT 
Lenz

 4. Ulbricht, Volker Schlosser 1960 Am Rundling 9 
01561 Priestewitz OT 
Nauleis

 5. Beier, Klaus Bauleiter 1951 Riesaer Str. 9 
01561 Priestewitz OT 
Medessen

 6. Herrmann, Karsten Dipl.-Agraringenieur 1974 Baßlitzer Str. 21 a 
01561 Priestewitz OT 
Gävernitz

 7. Linge, Jan Installations- und 
Heizungsbaumeister

1964 Wiesenweg 2 a 
01561 Priestewitz

 8. Schneider, Peter selbst. Bau 1966 An der Linde 6 
01561 Priestewitz OT 
Baselitz

 9. Biok, Rainer selbst. Dachdecker 1976 Wistaudaer Str. 1 
01561 Priestewitz OT 
Baselitz

2. Freie   
    Bürgergemeinschaft

1. Schubert, Katrin Physiotherapeutin 1974 Am Forst 13 
01561 Priestewitz OT 
Döschütz

2

Priestewitz, den 25.03.2014 Frentzen, Bürgermeisterin
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  2. Wilzki, Joachim Gemeindepädagoge 1966 Am Pappelweg 17 
01561 Priestewitz OT 
Kmehlen

 3. Schneider , Heiko Angestellter öffentl. 
Dienst

1978 Am Pappelweg 11 
01561 Priestewitz OT 
Kmehlen

 4. Apitz, Manfred Bauingenieur 1953 Am Ring 28 
01561 Priestewitz OT 
Kmehlen

 5. Noppes, Susann Diplom-Kauffrau 1982 Dorfstr. 15 
01561 Priestewitz OT 
Strießen

 6. Goldbach, Peter Finanzwirt 1987 An der Linde 3 
01561 Priestewitz OT 
Baselitz

 7. Stolle, Martina Lehrerin 1961 Großenhainer Str. 3 
01561 Priestewitz 

 8. Bense, Christiane Diplom-Chemikerin 1954 An der Kirche 3 
01561 Priestewitz OT 
Wantewitz

 9. Göpfert, Gloria Büroangestellte 1983 Schulstr. 13 
01561 Priestewitz OT 
Strießen

 10. Ibisch, Martin Techniker für Gartenbau 1987 Bergstr. 21 
01561 Priestewitz OT 
Blattersleben

 11. Engelmann, Jens Schlosser 1987 Lindenstr. 3 
01561 Priestewitz OT 
Zottewitz

 12. Louis, Gregor Diplom-Agraringenieur 1975 Lindenallee 6 
01561 Priestewitz OT 
Strießen

 13. Hähne, Holger Projektleiter 1969 Baßlitzer Str. 18 
01561 Priestewitz OT 
Gävernitz

 14. Mücke, Elmer Bankkaufmann 1972 An der Schäferei 1 b 
01561 Priestewitz OT 
Baselitz

3. SV Traktor Priestewitz 
    e.V.

1. Noppes, Adolf Maschinenschlosser 1949 Siedlung 12 
01561 Priestewitz

 2. Geißler, Arndt Dipl. Ing. (FH) 1943 Dresdner Str. 2 
01561 Priestewitz OT 
Lenz
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 3. Rätz, Hans-Ulrich Monteur 1965 Neuer Weg 34 
01561 Priestewitz

 4. Hutschenreuter, Achim selbst. Elektromeister 1953 Lindenstr. 12 
01561 Priestewitz OT 
Zottewitz

 5. Schietzel, Manuela Buchhalterin 1964 Großenhainer Str. 6 a 
01561 Priestewitz

 6. Schulze, Rico Kraftfahrer 1977 Bergstr. 17 
01561 Priestewitz OT 
Blattersleben

 7. Buchs, Rene Schlosser 1968 Staudaer Str. 5 
01561 Priestewitz

 8. Goldbach, Tina Diätassistentin 1982 Neuer Weg 16 
01561 Priestewitz

 9. Schwarz, Sebastian Speditionskaufmann 1976 Am Rundling 1 
01561 Priestewitz OT 
Nauleis

 10. Grohmann, Steffi Floristin 1982 Brunnenweg 2 
01561 Priestewitz OT 
Porschütz

 11. Grond, Tobias Laborant 1983 Priestewitzer Str. 6 
01561 Priestewitz OT 
Stauda

 12. Tepperis , Steffi selbstständig 1967 Ringweg 12 
01561 Priestewitz

 13. Schoob, Philipp Industriekeramiker 1992 Dorfstr. 1 a 
01561 Priestewitz OT 
Strießen

 14. Forberger , Markus staatl. geprüfter 
Bautechniker

1986 Riesaer Str. 18 
01561 Priestewitz OT 
Medessen

 15. Heide, Ralf Bauleiter 1965 Am Pappelweg 9 
01561 Priestewitz OT 
Kmehlen

 16. Herrmann, Siegfried Tischlermeister 1959 Grundstr. 4 
01561 Priestewitz OT 
Laubach

 17. Pekrul, Hartmut Gastwirt 1944 Riesaer Str. 14 a 
01561 Priestewitz OT 
Medessen
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4. Bürgerliste Priestewitz 
    Ost

1. Uebigau, Thomas Bauleiter 1984 Obere Dorfstr. 2 
01561 Priestewitz OT 
Böhla

 2. Dehnert, Gernot Dipl. Verw.-Betriebsw. 
(FH)

1967 Wiesenaue 11 
01561 Priestewitz OT 
Geißlitz

 3. Guschker, Reinhard staatl. gepr. 
Bautechniker

1956 Untere Dorfstr. 3 
01561 Priestewitz OT 
Böhla

Wohnung in Kmehlen 
zu vermieten ab 1.6.2014

3-Zimmer, Küche, Bad, total renoviert u. wärme-isoliert,
ruhige Lage, 77 qm Wohnfläche, zusätzliche Bodenbe-
nutzung,  Zentralheizung, große Garage (8,7 x 3,4 m),
Gartenbenutzung, monatliche Kaltmiete 325 €, abzu-

rechnende Nebenkosten ca. 160 €, Garage 35 €, 
2 Monatsmieten Kaution (650 €).

Fragen unter 0172/7058687

Darlehen für Kleinkläranlagen
Weil viele Bürger noch nicht ihre Gruben abgeschafft ha-
ben, gibt es jetzt Hilfen vom Freistaat. Bis 2015 müssen
sie umgerüstet sein.

Der Freistaat Sachsen erweitert die Fördermöglichkeiten für In-
vestitionen in die Abwasserentsorgung. Die bisherige Förde-
rung, bei der Zuschüsse für den Neubau oder die Nachrüstung
von Kleinkläranlagen gewährt werden, wird um ein Darlehen
ergänzt.

Betroffene können ab sofort zwischen dem Zuschuss und ei-
nem zinsgünstigen Darlehen wählen.
„Mit dem neuen Programm wollen wir die Bürger unterstüt-
zen, die die erforderlichen Mittel für den Neubau oder die
Nachrüstung ihrer Kleinkläranlage zum jetzigen Zeitpunkt nicht
aufbringen können“, sagt Umweltminister Frank Kupfer. „Das
Darlehen soll es ihnen ermöglichen, ihre Kleinkläranlage an den
gesetzlich geforderten Stand der Technik anzupassen. Damit
haben wir alle Voraussetzungen geschaffen, um das Ziel einer
flächendeckenden Abwasserentsorgung nach dem Stand der
Technik bis Ende  2015 auch im nichtöffentlichen Bereich errei-
chen zu können.“

Mindestsumme beträgt 3000 Euro
Die Darlehen werden mit einem Zinssatz von 0,99 Prozent und
einer Laufzeit von zehn Jahren von der sächsischen Aufbaubank
(SAB) angeboten. Die Mindestsumme beträgt 3000 Euro. Ma-
ximal können 6000 Euro für eine Kleinkläranlage mit einer Ka-
pazität von vier Einwohnerwerten beantragt werden. Weitere
Informationen und das Antragsformular gibt es auf der Home-
page der Sächsischen Aufbaubank unter http://www.sab.sach-
sen.de/de/p_umwelt. „Ich appelliere an alle Betroffenen, die
bisher noch nichts unternommen haben, die Fördermöglich-
keiten jetzt zu nutzen und nicht länger zu warten“, so Minister
Kupfer. „Gehen Sie auf Ihre Kommune, den Abwasserzweck-
verband oder die Sächsische Aufbaubank zu! Diese werden Ih-
nen beratend zur Seite stehen.“

In Sachsen werden mittlerweile die Abwässer von 90 Prozent
der Einwohner nach dem Stand der Technik gereinigt. Seit 1990
hat der Freistaat die dafür notwendigen Investitionen von sie-
ben Milliarden Euro mit vier Milliarden Euro unterstützt. Der
Neubau und die Umrüstung von Kleinkläranlagen werden seit
2008 finanziell unterstützt. Zum Stand 31. Januar 2014 wurden
bisher 31 800 Kleinkläranlagen mit rund 57 Millionen Euro ge-
fördert.

Weitere Informationen zur Abwasserentsorgung nach dem
Stand der Technik und zur Förderung von Kleinkläranlagen:
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser

Sprechtage der Deutschen Rentenver-
sicherung im Großenhainer Rathaus 
Die Deutsche Rentenversicherung bietet Sprechtage im Gro-
ßenhainer Rathaus am Hauptmarkt an. Die Berater sind jeden
Montag von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr sowie jeden Dienstag von
10:00 Uhr bis 17:00 Uhr vor Ort.  

Es ist unbedingt erforderlich, vorab einen Termin zu vereinbaren
unter den Telefonnummern 0351/44570 und 0351/440600.
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Meldeamt
Gültigkeit der Personaldokumente prüfen

Vor Beginn der Urlaubszeit möchten wir auf Folgendes hinwei-
sen:
Bitte prüfen Sie rechtzeitig, ob Ihre Ausweisdokumente noch
gültig sind. Informieren Sie sich, welche Dokumente Sie bei
Auslandsreisen benötigen und welche Gültigkeit diese haben
müssen. Aktuelle Auskünfte dazu erhalten Sie beim Buchen der
Reise im Reisebüro, bei den jeweiligen Auslandsvertretungen
der Länder unter Tel.: 030/50 00 20 00 oder unter der Inter-
netadresse: www.auswaertiges-amt.de

Wer ein Dokument beantragt, muss damit rechnen, dass die
Bundesdruckerei in Berlin ca. 2-3  Wochen zur Anfertigung und
Übersendung des Dokuments benötigt. In der Hauptreisezeit
im Sommer ist davon auszugehen, dass sich die Zeit für die Aus-
stellung noch einmal verlängert.

Forberger, Meldeamt

Hinweis zur Beantragung von 
Personalausweisen und Reisepässen 

sowie Kinderreisepässen
Als deutsche Staatsbürgerin bzw. als deutscher Staatsbürger
sind Sie im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes in
Verbindung mit §1 Abs. 1 und 2 Personalausweisgesetz und §1
Abs. 1 Passgesetz verpflichtet, sich jederzeit mit gültigen Do-
kumenten (Personalausweis oder Reisepass) ausweisen zu kön-
nen.Der Ausweis muss persönlich beantragt werden.

Gültigkeit von Personalausweisen und Reisepässen
für Personen vor Vollendung des 24. Lebensjahres:  6 Jahre
für Personen ab Vollendung des 24. Lebensjahres: 10 Jahre

Gültigkeit von Kinderreisepässen
6 Jahre bzw. bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres

Auf Wunsch können Sorgeberechtigte für Kinder unter dem
16. Lebensjahr einen Personalausweis, unter dem 18. Lebens-
jahr einen Reisepass oder unter dem 12. Lebensjahr einen Kin-
derreisepass ausstellen lassen. Die Beantragung muss gemein-
sam mit dem Kind erfolgen. Ab Vollendung des 10.
Lebensjahres ist der Antrag durch das Kind persönlich zu un-
terschreiben. Die Beantragung dieser Dokumente bedarf der
Zustimmung beider Elternteile, wenn ihnen die elterliche Sorge
gemeinsam zusteht. Der Vordruck zur Einverständniserklärung
ist im Meldeamt erhältlich.

Benötigte Dokumente bei Antragstellung:
- Geburtsurkunde
- 1 Lichtbild, biometrisch
- Personalausweis und Reisepass, wenn vorhanden

Kosten/Gebühren:
Bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres beträgt die Gebühr für
einen Personalausweis 22,80 Euro und für einen Reisepass
37,50 Euro.
Ab Vollendung des 24. Lebensjahres beträgt die Gebühr für ei-
nen Personalausweis 28,80 Euro und für einen Reisepass 59,00
Euro.
Die Gebühr für einen Kinderreisepass beträgt 13,00 Euro.
Die Bezahlung erfolgt bei der Beantragung.
Zahlungsart: bar             Frist: Bearbeitungsdauer 2-3 Wochen

Forberger, Meldeamt

Teilnehmergemeinschaft 
der Ländlichen Neuordnung
Priestewitz Nord

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
am 6.3.2014 fand im Gasthof Stauda eine gut besuchte Teil-
nehmerversammlung mit Vorstandswahl für das Verfahren der
Ländlichen Neuordnung Priestewitz Nord statt. Nach der In-
formation zum aktuellen Stand des Verfahrens wurde unter Lei-
tung der Oberen Flurbereinigungsbehörde ein neuer Vorstand
gewählt. 
Mein ausdrücklicher Dank für die konstruktive und angenehme
Zusammenarbeit gilt dem bislang agierenden Vorstand.
In den Vorstand wurden gewählt:

Vorstand Stellvertreter 
Karsten Herrmann Gävernitz Frank Dietrich Zottewitz
Margitta Noppes Priestewitz Jens Dietrich Stauda
Ernst-Georg Rendke Priestewitz Susann Frentzen Priestewitz
Horst Wenzel Kottewitz Thomas Fenske Priestewitz

Schwerpunkt für die ersten Vorstandssitzungen in der neuen
Zusammensetzung wird die Aufstellung des Wege- und Ge-
wässerplanes sein. Hinweise und Anregungen dazu richten Sie
bitte an die Vorstandsmitglieder bzw. an mich oder meine Stell-
vertreterin Frau Dumke.

gez. Stefan Schütze, Vorstandsvorsitzender

Teilnehmergemeinschaft 
der Ländlichen Neuordnung
Priestewitz West

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
am 18.3.2014 fand im Vereinshaus Blattersleben eine sehr gut
besuchte Teilnehmerversammlung mit Vorstandswahl für das
Verfahren der Ländlichen Neuordnung Priestewitz West statt.
Nach der Bekanntgabe von Informationen zum aktuellen Stand
des Verfahrens wurde unter Leitung der Oberen Flurbereini-
gungsbehörde ein neuer Vorstand gewählt. Mein ausdrückli-
cher Dank für die konstruktive Zusammenarbeit gilt dem bis-
lang agierenden Vorstand.
In den Vorstand wurden gewählt:

Vorstand Stellvertreter 
Ulrich Hoyer Diera Norbert Herrmann Gävernitz
Siegfried Herrmann Laubach Frank Dietrich Zottewitz
Volkmar Zietzschmann Gävernitz Andreas Reese Leisnig
Benjamin Keilhauer Ebersbach Jens Mißbach Großenhain
Jens Hofmann Priestewitz Wilfrid Bienia Kmehlen

Schwerpunkt für die erste Vorstandssitzung in der neuen Zu-
sammensetzung wird die Umsetzung der im laufenden Jahr
durchzuführenden Baumaßnahmen und die Aufstellung des
Jahresbauprogramms 2015 im Rahmen des genehmigten We-
ge- und Gewässerplanes sein. 
Hinweise und Anregungen dazu richten Sie bitte an die Vor-
standsmitglieder bzw. an mich und meine Stellvertreterin Frau
Dumke.                             gez. Schütze, Vorstandsvorsitzender

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten: 
Herr Schütze: 03522/3032171      Stefan.Schuetze@kreis-meissen.de
Frau Dumke:  03522/3032173      Diana.Dumke@kreis-meissen.de
Fax: 03522/3032160
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Öffnungszeiten Gemeinde
Gemeindeverwaltung Priestewitz, Staudaer Straße 1   
Montag 9.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 - 12.00 u. 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr

Meldeamt · Telefon 03522/5114-16
Montag 9.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 13.00 - 16.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag: geschlossen

Öffnungszeiten Gemeindebücherei 
Dorfgemeinschaftshaus Zottewitz, Seußlitzer Straße 13
jeden 2. Donnerstag im Monat 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr 

Wichtige Telefonnummern
Gemeindeverwaltung Priestewitz 03522/5114-0
Landratsamt Meißen 03521/7250
Rettungsleitstelle Riesa 03525/721110 + 03525/721111
Krankentransport 03525/19222
Notruf Feuerwehr/Rettungsdienst  112
Polizei Notruf 110
Giftnotrufzentrale Sitz in Erfurt 0361/730730

Termin Gemeinderatssitzung

Die nächste Gemeinderatssitzung 2014
findet voraussichtlich am 

Mittwoch, dem 23.4.2014, 19.00 Uhr
in der Gemeindeverwaltung Priestewitz statt.

Den tatsächlichen Termin und die Tagesordnung dazu ent-
nehmen Sie bitte den Bekanntmachungen in den Schau-
kästen. Frentzen, Bürgermeisterin

Die Gemeinde Priestewitz 
vermietet, verpachtet bzw. verkauft 
nachfolgende Objekte:

KOMMUNALE WOHNUNGEN (Vermietung)

‘ Priestewitz, OT Kmehlen, 
Laubacher Straße 38/41 
3-Raumwohnungen, 58,15 m², Heizung, WW, 
Bad mit Wanne, Balkon 

‘ Priestewitz, OT Kmehlen, Laubacher Straße 41 
2-Raumwohnung, 46,5 m², Heizung, WW, 
Bad mit Wanne, Balkon, EG und 1. OG

‘ Priestewitz, Großenhainer Straße 07, 2.OG
2-Raumwohnung, 60,2 m², Elektroheizung, 
Bad, WC mit Dusche

‘ Zottewitz, Seußlitzer Straße 13, 1. OG
4-Raumwohnung, 77,2 m², Bad mit Wanne, WC, 
Heizung, großer Garten, Garage

SONST. GRÜNFLÄCHEN (Verpachtung) 

‘ Gartenfläche/Grünflächen:
ca. 570 m² in Priestewitz 
(nördlich der Bahnlinie Dresden-Leipzig)
ca. 1800 m² in Altleis (Wiese)

Bei Anfragen zu o.g. Angeboten wenden Sie sich bitte an
die Gemeindeverwaltung Priestewitz, Staudaer Straße 1,
Zim. 203, Frau Maron (03522/5114-20)

Wir 
wünschen allen 

Bürgerinnen und Bürgern
ein frohes Osterfest!

Die Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter
der Gemeindeverwaltung 

Priestewitz, der Gemeinderat
und die Bürger-

meisterin

Schlüssel gefunden
Im Ortsteil Kmehlen auf dem Weg zu den Tonlöchern
wurde am Donnerstag, 27.2.2014 ein Schlüsselbund 

gefunden.

Weiterhin wurde am 13.3.2014 auf dem Fußweg nahe
dem Bahnübergang Priestewitz eine Brille gefunden.
Die rechtmäßigen Besitzer möchten sich bitte in der 

Gemeinde Priestewitz, Staudaer Straße 1, 
Zimmer 104 bei Frau Broszio melden.

Formulare für die 
Einkommensteuererklärung 2013              
Die Formulare für die Einkommensteuererklärung 2013 sind
während der Öffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung, Pro-
spektständer Erdgeschoss, erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die Gemeinde nur zur Vorhaltung der
Formulare verpflichtet ist, jedoch keine Auskunft in steuerlichen
Fragen erteilt. Alle Anfragen dieser Art richten Sie bitte an das
Finanzamt Meißen, Tel. 03521/ 7180. 

Wieltsch, Sachbearbeiterin
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Einladung der 
Jagdgenossenschaft Gävernitz

Am Donnerstag, dem 24. April 2014, findet 19.30 Uhr im
Gasthof Böhla eine Versammlung der Jagdgenossenschaft Gä-
vernitz statt. 

Tagesordnung:
1. Wahl des Kassenprüfers und Kassenprüfung
2. Bericht zur Jagdausübung mit Abschussplanauswertung
3. Bericht zur Kassenprüfung und Entlastung des Vorstandes
4. Vorstellung der überarbeiteten Satzung der JG Gävernitz
5. Beschlussfassung der Satzung der JG Gävernitz
6. Anfragen 
7. Schlusswort

Die Jagdgenossen der Jagdgenossenschaft Gävernitz sind zu
dieser Versammlung herzlich eingeladen (Eigentumsnachweis
erforderlich).           

Karsten Ruscher, Jagdvorstand Gävernitz
Gävernitz, den 31. März 2014

Einladung 

Der Vorstand lädt alle Mitglieder zur Versammlung der Jagdge-
nossenschaft Zottewitz/Döschütz am 11.4.2014, 19.00 Uhr
nach Zottewitz in das Dorfgemeinschaftshaus ein.

Tagesordnung:
1. Beschluss der neuen Satzung
2. Rechenschaftsbericht 2013
3. Jagdbericht vom Pächter            Holger Naumann, Vorstand

Schadstoffsammlung

In den nächsten Monaten können wieder Schadstoffe am
Schadstoffmobil abgegeben werden. Die Termine stehen im
Abfallkalender, der auch im Internet unter www.zaoe.de zu fin-
den ist. Neu sind zusätzliche Sonnabendtermine auf den Wert-
stoffhöfen des Verbandes.
Jede Annahmestelle kann genutzt werden, der Wohnort ist
nicht ausschlaggebend.
Angenommen werden unentgeltlich haushaltstypische Pro-
blemabfälle bis zu einer Menge von maximal 30 Liter bezie-
hungsweise 25 Kilogramm, zum Beispiel Büchsen mit Lack- und
Lösemittelresten, Spraydosen mit Restinhalten und Haushalt-
reiniger. Flüssige Schadstoffe können nur in fest verschlossenen
Gefäßen abgegeben werden.
Nicht dazu zählt der leere Farbeimer von wasserlöslichen An-
strichstoffen; der gehört in den Gelben Sack (Gelbe Tonne). Hin-
weise, was angenommen wird und was nicht, sind auch im Ab-
fallkalender zu finden oder im Abfall-ABC (www.zaoe.de).
Das Eintreffen des Schadstoffmobiles ist unbedingt abzuwar-
ten. Es ist untersagt, Abfälle an den Haltestandorten abzustel-
len.
Im Herbst tourt das Schadstoffmobil ein zweites Mal durch das
Verbandsgebiet.
Service-Telefon: 0351 4040450

HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE ZUM GEBURTSTAG!

Ingeburg Bönisch 15.04. zum 77. * Lenz
Gerda Kaiser 15.04. zum 75. * Baßlitz
Herbert Grohmann 16.04. zum 94. * Altleis
Reiner Hähne 16.04. zum 74. * Priestewitz
Waltraud Werner 20.04. zum 84. * Blattersleben
Gudrun Hofmann 22.04. zum 73. * Priestewitz
Christian Beger 23.04. zum 74. * Stauda
Rosemarie Ruhland 23.04. zum 79. * Priestewitz
Gudrun Freitag 27.04. zum 70. * Gävernitz
Hartmut Grötzsch 27.04. zum 77. * Medessen
Manfred Wetzig 27.04. zum 72. * Baselitz
Manfred Henzchen 28.04. zum 82. * Geißlitz
Margarete Bienia 29.04. zum 93. * Kmehlen
Irma Müller 29.04. zum 93. * Böhla Bahnhof
Gudrun Ibisch 30.04. zum 74. * Strießen
Fritz Rentsch 01.05. zum 82.* Strießen
Herbert Kösterke 02.05. zum 87.* Nauleis
Karla Schneider 02.05. zum 70.* Kmehlen
Rolf Schumann 02.05. zum 75.* Döschütz
Johannes Friedrich 03.05. zum 84.* Stauda
Gisela Kirchner 04.05. zum 70. * Nauleis
Renate Jenzig 05.05. zum 73.* Böhla Bahnhof

Gisela Löwe 05.05. zum 76.* Priestewitz
Hellmut Richter 05.05. zum 92.* Baselitz
Gertraud Riedel 07.05. zum 92.* Döschütz
Brigitte Klar 08.05. zum 78.* Lenz
Gerda Pfaff 08.05. zum 82.* Strießen
Heinzhagen Ziegert 08.05. zum 73.* Strießen
Elke Dingfelder 09.05. zum 72.* Medessen
Eleonore Gruner 11.05. zum 75.* Lenz
ea Koepp 11.05. zum 83.* Strießen 
Marianne Henker 13.05. zum 84.* Blattersleben
Brigitte Byrdek 14.05. zum 74.* Lenz
Herbert Weiß 14.05. zum 85.* Porschütz

Herzlichen Glückwunsch!

Die Bürgermeisterin und die Gemeindeverwaltung gratulieren auf diesem Wege recht herzlich allen Bürgern, die in den nächsten
Tagen ihren Geburtstag feiern. Besonders möchten sie folgenden Jubilaren Glück und Gesundheit wünschen:
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folgreich ab. Jannos Rößler und Paul-Lucas Gose belegten vor-
dere Plätze und erreichten damit das Zusatzqualifikationsturnier
zur Erreichung der Teilnahme an den Sächsischen Meisterschaf-
ten. Beide Spieler nahmen diese Hürde bravourös und erspielten
sich ebenfalls einen Startplatz. Und da mit Daniel Schmidt als Teil-
nehmer der letzten Deutschen Meisterschaft ein weiterer Spieler
bereits gesetzt ist, stellt der SV Traktor Priestewitz insgesamt 6
Teilnehmer für die in den Osterferien stattfindende Sächsische
Einzelmeisterschaft. Die hervorragende Arbeit der Übungsleiter
zahlt sich immer mehr aus. Es konnte der bisher größte Erfolg in
der Abteilung Schach unseres Vereins erreicht werden.  

Noppes, Vorsitzender
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Der SV Traktor Priestewitz 
informiert: Schach
3 Bezirksmeistertitel 
für Priestewitz
Anfang März fand die Bezirkseinzelmeister-

schaften im Nachwuchsbereich Schach statt.
Dabei stellte der SV Traktor Priestewitz 3 Bezirksmeisterinnen. In
der Altersklasse U8 siegte Fanny Exner, bei der U10 Laura Fischer
und in der Altersklasse U14 gewann Alexandra Schmidt.
Alle 3 Mädchen qualifizierten sich somit auf direktem Weg für die
Sächsische Einzelmeisterschaft. Aber auch die Jungs schnitten er-

Termine im April/Mai 2014:  Fußball – SV Traktor Priestewitz
Sa. 5.4. 15:00 Priestewitz - TSV 1862 Radeburg

13:00 Priestewitz 2. - SV Lok Nossen
11:00 C-Jun. JFV Elster-Röder - SpG Priestew./Nünchr./Merschw.
10:30 E-Jun. SpG Merschw./Nünchr./Priestew. - SV Deutschenbora

So. 6.4. 14:00 Frauen Priestewitz - SV Grün-Weiß Ebersbach
Fr. 11.4. 18:30 Alte Herren Priestewitz - SV Motor Sörnewitz
Sa. 12.4. 11:00 B-Jun. SpG Priestew./Röderau-Bobersen - TSV 1862 Radeburg

11:00 C-Jun. SpG Priestew./Nünchr./Merschw. - JFV Elster-Röder in Merschwitz
So. 13.4. 11:00 Frauen SSV 2000 Meißen - Priestewitz
Sa. 26.4. 10:00 Alte Herren Kleinfeldturnier in Kalkreuth
So. 27.4. 15:00 LSV 61 Tauscha - Priestewitz

13:00 LSV 61 Tauscha 2. - Priestewitz 2.
Fr. 2.5. 18:00 Alte Herren Kleinfeldturnier in Zabeltitz
Sa. 3.5. 15:00 Priestewitz - Fortschritt Meißen-West

13:00 Priestewitz 2. - Fortschritt Meißen-West 2.
10:30 B-Jun. SpG SC/Stahl Riesa - SpG Priestew./Röderau-Bobersen
10:30 E-Jun. SV Röderau-Bobersen 2. - SpG Merschw./Nünchr./Priestew.
10:00 F-Jun. Priestewitz  - LSV 61 Tauscha

So. 4.5. 13:00 Frauen Fortuna Leuben - Priestewitz
10:30 C-Jun. SpG Röderau/Canitz/Strehla - SpG Priestew./Nünchr./Merschw.
10:30 D-Jun. SpG Merschw./Nünchr./Priestew. - TuS Weinböhla in Nünchritz



15

A M T S B L AT T ·  GEMEINDE PRIESTEWITZ  · 5. APRIL 2014

Liebe Seniorinnen und Senioren
Wir laden Euch recht herzlich ein:

am 4. April 2014 zur 
Operette „Gasparone“ nach  Dresden

Vorschau: 
8. Mai 2014 – Seniorennachmittag 
mit der Baumschule Winkler

Seniorenverein Baßlitz e.V.

Kirchliche Veranstaltungen
im April 2014
Gottesdienste Lenz - Wantewitz
6. April 8.30 Uhr Gottesdienst in Lenz
Karfreitag, 8.30 Uhr Gottesdienst in Lenz

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
in Wantewitz

Ostersonntag, 8.30 Uhr Gottesdienst in Wantewitz
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

in Lenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
27. April 8.30 Uhr Gottesdienst in Lenz

10.00 Uhr Gottesdienst in Wantewitz

Gottesdienste Skassa – Strießen
6. April 9.00 Uhr Gottesdienst in Strießen
13. April 10.30 Uhr OASE-Gottesdienst mit 

Vorstellung der Konfirmanden 
der Dorfkirchgemeinden in Skassa

Karfreitag, 10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
in Skassa

Ostersonntag, 9.00 Uhr Gottesdienst in Strießen
27. April 9.00 Uhr Gottesdienst in Strießen

Altersfreude Strießen
Dienstag, 8. April 14.00 Uhr, Gemeinderaum Strießen

Kirchgemeindevertretung
Mittwoch, 16. April 19.30 Uhr im Pfarrhaus in Skassa

OASE-Gottesdienste in Skassa am 13. April
Herzliche Einladung zum nächsten Oase-Gottesdienst. Am
13. April stellen wir im Oase-Gottesdienst die Konfirmanden
unserer Dorfkirchgemeinden vor. Die Jugendlichen werden
den Gottesdienst maßgeblich mit gestalten. Die Musik über-
nimmt Steffi Charles und ihre Band. 
Wir sehen uns! Jörg Matthies

Bibelwoche im Gemeinderaum in der Kirche Strießen 
vom 1.-4. April, 19.30 Uhr
Herzliche Einladung zur Bibelwoche im Gemeinderaum in Strie-
ßen. Vom 1.-4. April befassen wir uns jeweils ab 19.30 Uhr mit
Texten aus dem 1. Buch Mose. Jeden Tag kommt ein anderer
Referent und ein besonderer musikalischer Gast. Außerdem
wird es Kekse und etwas zu Trinken geben.
Dienstag, 1. April 19.30 Uhr: Text: 1. Mose 42, 
Thema: Pfarrer Matthies, Musik: Ehepaar Reiß
Mittwoch, 2. April 19.30 Uhr: Text: 1. Mose 50, 
Thema: Pfarrer Klabunde, Musik: Dominik Schur und 
Jörg Matthies
Donnerstag, 3. April 19.30 Uhr: Text: 1. Mose 37, 
Thema: Superintendent Stempel, Musik: Ehepaar Herz
Freitag, 4. April 19.30 Uhr: Text: 1. Mose 45, 
Thema: Pfarrer Dregennus, Musik: Stefan Jänke

Gottesdienste  Diesbar-Seußlitz
4. April 15.30 Uhr Gottesdienst in der Senioren-

residenz Merschwitz
6. April 10.30 Uhr Gottesdienst in Merschwitz
13. April 10.30 Uhr OASE- Gottesdienst mit Vorstel-

lung der Konfirmanden der 
Dorfkirchgemeinden in Skassa

Karfreitag, 9.00 Uhr Gottesdienst in Seußlitz

Ostersonntag,10.30 Uhr Gottesdienst mit Männerchor und 
Taufe in Seußlitz

27. April 10.30 Uhr Familiengottesdienst 
in Merschwitz

Hauskreis im Pfarrhaus in Merschwitz
Zum Rittergut 4, 01612 Merschwitz. Infos unter:
035267/55292 Die nächsten Termine: Mittwoch, den 
9. April, 7. Mai, 21. Mai, jeweils 19.30 Uhr. 
In den Schulferien findet der Hauskreis nicht statt.

Frauendienst
Dienstag, 29. April 14.00 Uhr, Seniorenresidenz Merschwitz

Gunter Emmerlich zum Muttertag 
in der Kirche Wantewitz 

Haben Sie schon ein Ge-
schenk zum Muttertag? Wie
wäre es  mit einer Karte für
ein Konzert mit Gunther Em-
merlich, der am 11. Mai
17.00 Uhr in der Kirche Wan-
tewitz zu erleben ist.
Er präsentiert heitere Lieder,
Musicalsongs, Swing und un-
terhaltsame Geschichten aus
seinen Büchern „Ich wollte
mich mal ausreden lassen“

und „Zugabe“. Begleitet wird er dabei vom Dresden-Swing-
Quartett unter Leitung von Micha Winkler. 
Gunther Emmerlich zeigt sich bei dieser Veranstaltung von ei-
ner sehr persönlichen Seite. Er liest aus seinen Büchern und
singt und swingt, unterstützt durch die exzellenten Musiker des
Quartetts, durch ein sehr unterhaltsames Programm.
Karten können Sie im Vorverkauf für 18,- Euro und ermäßigt
für 15,- Euro (bei Vorlage entsprechender Dokumente) in den
folgenden Vorverkaufsstellen oder bei den Kirchgemeindever-
tretern erwerben. 
Großenhain – Bürobedarf Reitmann; Neumarkt 6
Priestewitz – Bäckerei Creutz; Großenhainer Straße 33 
Priestewitz – Baumschule Winkler
Zottewitz – Physiotherapie Katrin Schubert; Lindenstraße 29 

Das Konzert gehört zu den Veranstaltungen an-
lässlich des Jubiläumsjahres  „150 Jahre Kirche
Wantewitz“
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Friedhof Wantewitz – 
die Neuvergabe von Grabstätten auf dem
neuen Friedhof soll zukünftig auslaufen
Die Wiesenflächen auf dem Friedhof in Wantewitz werden im-
mer größer und es erscheint heute kaum vorstellbar, dass in den
in den 50-ziger Jahren der alte Friedhof erweitert werden muss-
te, da die Grabstellen nicht ausreichten. Nach dem Auslaufen
vieler Beschäftigungsmaßnahmen die auch dem Friedhof zu-
gute kamen, steht die Kirchgemeinde nun vor der Frage, wie
der Friedhof  dauerhaft  gepflegt werden kann und wie sich
diese Arbeiten finanzieren lassen.   Einerseits  sollen die Ge-
bühren bezahlbar bleiben  und andererseits nimmt der Auf-
wand an Arbeiten zu.  Immer weniger Grabstelleninhaber müs-
sen die steigenden Kosten tragen. Die Kirchgemeindevertretung
überlegt seit einiger Zeit welche Schritte deshalb nötig sind.  Zu-
nächst wurde die Verwaltung des Friedhofs mit der Friedhofs-
verwaltung in Großenhain verbunden und  auch die Pflege des
Friedhofs wird inzwischen über Großenhain koordiniert.   Für
die Gestaltung des Friedhofs wurde der Rat einer Landschafts-
gestalterin eingeholt, um die Bepflanzung des Friedhofs zu
überarbeiten. Inzwischen wurden Büsche und Hecken, die
meisten von alten Grabstellen übrig blieben,  gerodet und Neu-
pflanzungen vorgenommen.  Die größte Veränderung wird zur
Zeit in der Kirchgemeindevertretung diskutiert.  Es wird über-
legt,  die Vergabe von Grabstellen auf dem neuen Friedhof aus-
laufen zu lassen.  Das würde bedeuten, dass die  Neuvergabe
von Grabstellen auf dem neuen Friedhof nicht mehr möglich
ist. Bestehende Grabstellen können nur in dem Fall weiter ge-
nutzt werden, wenn die Bestattung eines Ehepartners in der
bestehenden Grabstelle gewünscht wird. Der neue Friedhof
würde zukünftig als parkähnliche Anlage bestehen bleiben.
Gern können Sie  darüber mit Mitgliedern der Kirchgemeinde-
vertretung ins Gespräch kommen. 

Die Kirchgemeindevertretung 

Rauf aufs Moped, 
rein ins Leben. 
Absicherung nicht vergessen: 
die ERGO Moped-Versicherung.

Versicherungsbüro Kerstin Wittig
Dresdner Str. 5, 01662 Meißen
Tel 03521 8319808, Mobil 0173 5728074
www.kerstin.wittig.ergo.de

Bestattung und Freier Redner
Hans-Georg Ziermann

fachgeprüft mit Erfahrung

01561 Lenz · Dresdner Straße 6
Telefon: Tag & Nacht 035249-71352

im Preis günstig – im Service hoch
www.ziermann-bestattungen.de


